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Folgeindizierung 
Entscheidung Nr. 13935 (V) vom 02.07.2019 

bekannt gemacht im Bundesanzeiger AT 29.07.2019 
 
 
 
Antragsteller: Verfahrensbeteiligte: 
von Amts wegen Herstellung/Vertrieb unbekannt 
 
 
 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat 
von Amts wegen 

gemäß § 21 Abs. 5 Nr. 3 JuSchG im vereinfachten Verfahren in der Besetzung: 
 
 
 
Vorsitzende:    
 
 
 
Literatur:  
 
 
 
Kirchen, jüdische Kultusgemeinden 
und andere Religionsgemeinschaften:  
 
 
einstimmig beschlossen:  Das Fanzine 

 „Reißwolf Nr. 02/93“, 
Herstellung/Vertrieb unbekannt 

 
 
 wird folgeindiziert 
 und in Teil A der Liste  
 der jugendgefährdenden Medien 
 eingetragen. 
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S a c h v e r h a l t 
 
Das Fanzine „Reißwolf Nr. 02/93“ wurde mit Entscheidung Nr. 4679 (V) vom 02.08.1994, 
bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 164 vom 31.08.1994, in die Liste der jugendgefähr-
denden Medien eingetragen. Die Indizierung des Fanzines wurde damit begründet, dass Inhalt 
der Druckschrift zum Rassenhass anreize. 
 
In der Begründung wurde dabei unter anderem auf einen mit „Das wollen wir nicht“ betitelten 
Beitrag verwiesen, indem es heißt: 

„Wir wollen nicht ausländischen Verbrechernachwuchs heranziehen müssen. Wir wol-
len nicht von fremdländischen Kinderbanden terrorisiert werden. Wir wollen unser 
Land nicht den fremden Eindringlingen geben.“ 

 
Ferner enthält das Fanzine die Rubrik „ES GIBT AUCH NOCH GUTE MELDUNGEN….“, 
unter der Zeitungsartikel zusammengetragen werden, in denen Verbrechen und Gewalttaten 
gegen in Deutschland lebende Ausländer thematisiert werden (z.B. „Vietnamese sprang vor S-
Bahn“) 

Die damalige Indizierung verliert gemäß § 18 Abs. 7 Satz 2 JuSchG nach Ablauf von 25 Jah-
ren im August 2019 ihre Wirkung. 
 
Gemäß § 21 Abs. 5 Nr. 3 JuSchG wird die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
auf Veranlassung der Vorsitzenden von Amts wegen tätig, wenn die Aufnahme in die Liste 
nach § 18 Abs. 7 JuSchG wirkungslos wird und die Voraussetzungen für eine Aufnahme in 
die Liste weiterhin vorliegen. 
 
Die Verfahrensbeteiligte konnte nicht form- und fristgerecht über die Absicht der Bundes-
prüfstelle, über eine Folgeindizierung im vereinfachten Verfahren gemäß § 23 Abs. 1 JuSchG 
zu entscheiden, unterrichtet werden, da eine ladungsfähige Anschrift nicht ermittelt werden 
konnte.  
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Prüfakte 
und auf den des Fanzines Bezug genommen. Die Mitglieder des 3er-Gremiums haben das 
Fanzine gesichtet und die Entscheidung sowie die Entscheidungsbegründung in vorliegender 
Fassung einstimmig beschlossen und gebilligt. 
 
 

G r ü n d e 
 
Das Fanzine „Reißwolf Nr. 02/93“ hat in der Liste der jugendgefährdenden Medien zu ver-
bleiben und wird daher folgeindiziert. 
 
Ihr Inhalt ist weiterhin offensichtlich geeignet (§ 23 Abs. 1 JuSchG), Kinder und Jugendliche 
sozialethisch zu desorientieren, wie das Tatbestandsmerkmal „Gefährdung der Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen oder ihrer Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit“ in § 18 Abs. 1 Satz 1 JuSchG nach ständiger Spruchpraxis 
der Bundesprüfstelle sowie höchstrichterlicher Rechtsprechung auszulegen ist. 
 
Nach § 18 Abs. 1 Satz 2 JuSchG sind Medien u.a. dann jugendgefährdend, wenn sie unsittlich 
sind, verrohend wirken, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizen oder wenn 
sie Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert darstellen 
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oder Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtig-
keit nahe legen. 
 
Der Begriff der zum Rassenhass anreizenden Medien konkretisiert das allgemeine verfas-
sungsrechtliche Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG. Mithin ist der Begriff der 
„Rasse“ weit auszulegen. Zum Rassenhass anreizende Träger- und Telemedien sind solche, 
die geeignet sind, eine gesteigerte, über die bloße Ablehnung oder Verachtung hinausgehende 
feindselige Haltung gegen eine durch ihre Nationalität, Religion oder ihr Volkstum bestimmte 
Gruppe zu erzeugen, welche zugleich bei Kindern und Jugendlichen einen geistigen Nährbo-
den für die Bereitschaft zu Exzessen gegenüber diesen Gruppen schafft (Nikles, Roll, Spürck, 
Erdemir, Gutknecht; Jugendschutzrecht, 3. Auflage, § 18 Rn. 5). Ein Medium reizt mithin 
zum Rassenhass an, d. h. stellt Rassenhass als nachahmenswert dar, wenn darin Menschen 
wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer anderen Rasse, Nation, Glaubensgemeinschaft o. ä. als 
minderwertig und verächtlich dargestellt oder diskriminiert werden. 
 
Die Aussagen des verfahrensgegenständlichen Fanzines sind weiterhin als jugendgefährdend 
einzustufen. Nach Auffassung des Gremiums sind diese auch nach heutigen Maßstäben zum 
Rassenhass anreizend einzustufen. Diesbezüglich wird vollumfänglich auf die ursprüngliche 
Indizierungsentscheidung und die dort angeführten Inhalte Bezug genommen.  
 
Die Jugendgefährdung ist auch offensichtlich. 
Das OVG Münster hat in einer Entscheidung (Urteil vom 24.10.1996, 20 A 3106/96) noch 
einmal betont, „dass der Zweck des § 15a GjS (vereinfachtes Verfahren, nunmehr § 23 Abs. 1 
JuSchG) die Vereinfachung und die Beschleunigung des Verfahrens sowie Entlastung des 
12er-Gremiums ist (...). Das 12er-Gremium soll von der routinehaften Anwendung seiner 
Bewertungsmaßstäbe sowie von solchen Entscheidungen freigestellt werden, die auf der 
Grundlage seiner bisherigen Praxis zweifelsfrei nicht anders als im Sinne des Indizierungsan-
trages ausfallen können. Danach spricht alles dafür, eine Jugendgefährdung als „offenbar ge-
geben“ im Sinne des § 15a Abs. 1 GjS (§ 23 Abs. 1 JuSchG) anzusehen, wenn sie sich aus 
denjenigen abstrakt-generellen Kriterien und Bewertungsgrundlagen ergibt, die im Plenum 
der Bundesprüfstelle Anerkennung gefunden haben und als feststehend gehandhabt werden 
(...).“ Dies ist vorliegend zu bejahen, da das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle Medien, die 
zu Rassenhass anreizen, stets als jugendgefährdend indiziert hat. 
 
Die Entscheidung über eine Folgeindizierung erfordert vorliegend vom 3er-Gremium die 
Auseinandersetzung mit der Frage, wie sich das Grundrecht der Kunstfreiheit aus Art. 5 Abs. 
3 GG auf die zweifelsfrei zu bejahende Jugendgefährdung auswirkt.  
 
Das Wesentliche der künstlerischen Betätigung ist die freie schöpferische Gestaltung, in der 
Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten For-
mensprache zum Ausdruck gebracht werden. Alle künstlerische Tätigkeit ist ein Ineinander 
von bewussten und unbewussten Vorgängen, die rational nicht aufzulösen sind. Beim künstle-
rischen Schaffen wirken Intuition, Fantasie und Kunstverstand zusammen; es ist primär nicht 
Mitteilung, sondern Ausdruck, und zwar unmittelbarster Ausdruck der individuellsten Persön-
lichkeit. (BVerfG v. 24.02.1971, 1 BvR 435/68, BVerfGE 30, 173, 189) 
 
Neben dieser wertbezogenen, auf die freie schöpferische Gestaltung abzielenden Umschrei-
bung greift das Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen auch auf einen eher for-
malen Kunstbegriff zurück. Diesen formuliert es wie folgt: „Das Wesentliche eines Kunst-
werks liegt darin, dass bei formaler, typologischer Betrachtung die Gattungsanforderungen 
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eines bestimmten Werktyps erfüllt sind.“ (BVerfG v. 17.07.1984, BvR 816/82, BVerfGE 67, 
213, 226 f.) 
 
Ein weiteres Merkmal von künstlerischem Schaffen liegt in seiner Deutungsvielfalt und Inter-
pretationsoffenheit. Wegen der Mannigfaltigkeit des Aussagegehaltes künstlerischer Äuße-
rungen ist es möglich, den Darstellungen im Wege einer fortgesetzten Interpretation immer 
weiterreichende Bedeutungen zu entnehmen, sodass sich eine praktisch unerschöpfliche, viel-
stufige Informationsvermittlung ergibt (BVerfG v. 17.07.1984, 1 BvR 816/82, BVerfGE 67, 
213, 227). Bei der Bestimmung des Kunstbegriffs im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG geht 
es ausschließlich darum, Kunst von Nichtkunst zu unterscheiden. Eine Inhaltskontrolle findet 
hingegen nicht statt. So kann beispielsweise auch die Verwendung einer Vulgärsprache als 
Stilmittel angesehen werden. Auch das verfahrensgegenständliche Fanzine fällt entsprechend 
zunächst in den Schutzbereich der Kunstfreiheit.  
 
Da Kunst mithin ein kommunikativer Prozess ist, kann sich die Kunstfreiheit nur dann entfal-
ten, wenn sie nach außen dringt, dargeboten und verbreitet wird. Die Kunstfreiheit schützt 
damit nicht nur den „Werkbereich“, also den eigentlichen Schaffungsakt des Kunstwerkes. 
Geschützt wird auch der „Wirkbereich“, also die Darbietung und Verbreitung eines Kunst-
werkes. Aufgrund dieser sozialen Wirkung nach außen kann das Grundrecht der Kunstfreiheit 
mit anderen Verfassungsgütern in Konflikt gelangen. 
 
Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27.11.1990 (NJW 1991, 1471 ff.) 
hat auch der Jugendschutz Verfassungsrang, abgeleitet aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 und 
Art. 6 Abs. 2 GG. Treten Konflikte zwischen der Kunstfreiheit und dem Jugendschutz auf, so 
kommt der Kunstfreiheit kein absoluter Vorrang zu. Andererseits genießt aber auch der Ju-
gendschutz keinen generellen Vorrang gegenüber der Kunstfreiheit. Die Konflikte sind viel-
mehr durch eine Abwägung der beiden Verfassungsgüter im Einzelfall zu lösen. Dabei müs-
sen die beiden Verfassungsgüter im Wege der praktischen Konkordanz mit dem Ziel der Op-
timierung zu einem angemessenen Ausgleich gebracht werden. Im Rahmen der gebotenen 
Abwägung stehen sich das Ausmaß der Jugendgefährdung auf der einen Seite und die künstle-
rische Bedeutung auf der anderen Seite gegenüber.  
 
Für die Gewichtung der Kunstfreiheit ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung von Bedeu-
tung, in welchem Maße gefährdende Schilderungen in ein künstlerisches Konzept eingebun-
den sind, da die Kunstfreiheit auch die Wahl eines jugendgefährdenden, insbesondere Gewalt 
und Sexualität thematisierenden Sujets sowie dessen Be- und Verarbeitung nach der vom 
Künstler selbst gewählten Darstellungsart umfasst. Die Kunstfreiheit kann umso eher Vorrang 
beanspruchen, je mehr die den Jugendlichen gefährdenden Darstellungen künstlerisch gestal-
tet und in die Gesamtkonzeption des Kunstwerkes eingebettet sind (vgl. BVerfGE 30, 173; 
195). Die Prüfung, ob jugendgefährdende Passagen eines Werkes nicht oder nur lose in ein 
künstlerisches Konzept eingebunden sind, erfordert demnach eine werkgerechte Interpretati-
on. Nach Auffassung des Gremiums ist ein besonderes künstlerisches Konzept des Fanzines 
vorliegend nicht zu erkennen und daher dessen Kunstgehalt als gering einzustufen. 
 
Demgegenüber ist auf Seiten des Jugendschutzes die von dem Medium ausgehende Jugendge-
fährdung insbesondere aufgrund der zahlreichen zum Rassenhass anreizenden Aussagen als 
erheblich anzusehen. Derartige Aussagen sprechen auch Kinder und Jugendliche an und füh-
ren bei diesen besonders leicht zur ethischen Begriffsverwirrung, die das Zusammenleben der 
Menschen in der Bundesrepublik stören und gefährden. So können diese die zum Teil auch 
unterschwellig vermittelten Botschaften aufgrund fehlenden eigenen Wissens bzw. Lebenser-
fahrung noch nicht hinreichend kritisch hinterfragen und es besteht die Gefahr, dass sie unre-
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flektiert entsprechende Inhalte und Haltungen übernehmen. Das Gremium ist daher zu der 
Auffassung gelangt, dass die Aspekte des Jugendschutzes vorliegend überwiegen.  
 
Ein Fall von geringer Bedeutung gemäß § 18 Abs. 4 JuSchG liegt nicht vor, aufgrund heutiger 
Vervielfältigungsmöglichkeiten kann nicht von einem nur geringen Verbreitungsrad ausge-
gangen werden. 
 
Nach Einschätzung des Gremiums ist der Inhalt des Fanzines jugendgefährdend. Das Fanzine 
war daher gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG in Teil A der Liste der jugendgefährdenden Me-
dien einzutragen. 
 
Aus der Indizierungsentscheidung ergeben sich folgende Verbreitungs- und Werbebeschrän-
kungen: 
 
§ 15 JuSchG - Jugendgefährdende Trägermedien 
 
Abs. 1  Trägermedien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 24 Abs. 3 Satz 1 be-
kannt gemacht ist, dürfen nicht 

1. einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, überlassen oder sonst zugänglich gemacht  
werden, 

2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden 
kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt oder sonst zugänglich gemacht werden, 

3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die 
Kunden nicht zu betreten pflegen, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Le-
sezirkeln einer anderen Person angeboten oder überlassen werden, 

4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des Gebrauchs, 
ausgenommen in Ladengeschäften, die Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich sind und von 
ihnen nicht eingesehen werden können, einer anderen Person angeboten oder überlassen werden, 

5. im Wege des Versandhandels eingeführt werden, 
6. öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen eingesehen 

werden kann, oder durch Verbreiten von Träger- oder Telemedien außerhalb des Geschäftsverkehrs 
mit dem einschlägigen Handel angeboten, angekündigt oder angepriesen werden, 

7. hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig gehalten oder eingeführt werden, um sie oder aus ihnen ge-
wonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu verwenden oder einer anderen Person eine sol-
che Verwendung zu ermöglichen. 

 
Abs. 3  Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne dass es einer Aufnahme in die Liste und 
einer Bekanntmachung bedarf, Trägermedien, die mit einem Trägermedium, dessen Aufnahme in die Liste be-
kannt gemacht ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind. 
 
Abs. 5  Bei geschäftlicher Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, dass ein Verfahren zur Aufnahme 
des Trägermediums oder eines inhaltsgleichen Telemediums in die Liste anhängig ist oder gewesen ist. 
 
Abs. 6  Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetreibende vor Abgabe an den Handel die Händler auf 
die Vertriebsbeschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 hinzuweisen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die Entscheidung des 3er-Gremiums im vereinfachten Verfahren ist vor einer Klageer-
hebung zunächst eine Entscheidung des 12er-Gremiums der Bundesprüfstelle herbeizuführen. 

Eine Klage gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung schrift-
lich, zur Niederschrift oder elektronisch beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz 1, 
50667 Köln, erhoben werden. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer quali-
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fizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten techni-
schen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

Die Klage ist gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundesprüfstelle zu 
richten (§ 25 Abs. 1, 2, 4 JuSchG; § 42 VwGO). Sie hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 

         
 


